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1 

 

Einführung in das Allgemeine Verwaltungsrecht 

− Begriff, Wesen und Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung beschreiben 

− Arten von Rechtsquellen, ihre Entstehung, Wirkungs-
weise und Rangfolge darstellen 

− Den Aufbau und die Organisation der öffentlichen Ver-
waltung im Überblick darstellen 

− Die Träger der öffentlichen Verwaltung nennen und 
anhand von Beispielen zuordnen und abgrenzen 

− Arten der Verwaltung nach Aufgaben und Wirkung er-
klären, unterscheiden und anhand von Beispielen auf-
zeigen 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Begriff und Rechtsquellen des Verwaltungsrechts 

− Begriff des Verwaltungsrechts; Stellung der Ver-
waltung im Staatssystem 

− Abgrenzung zum Zivil- und Strafrecht; Abgren-
zung zwischen Allgemeinen und Besonderen 
Verwaltungsrecht 

− Rechtsquellen des Verwaltungsrechts; Normen-
pyramide; Verwaltungsvorschriften 

Träger, Aufbau und Organisation der Verwaltung 

− Grundformen der Verwaltungsorganisation; Un-
mittelbare und mittelbare Staatsverwaltung 
(Bund und Land) 

− Träger der öffentlichen Verwaltung: Körperschaf-
ten, Anstalten, Stiftungen, Beliehene 

− Begriff der Behörde 

Aufgaben und Wirkung von Verwaltungshandeln 

− Bedarfs-, Ordnung-, Leistungs-, Abgaben-,  
Planungsverwaltung 

− Eingriffs- und Leistungsverwaltung 

 

Staatsrecht 

 

 

 

 

 

Staatsrecht, 

Bürgerliches Recht 

 

 

Recht der Gefah-
renabwehr, Kom-
munale Einnahmen 

Kommunales Ver-
fassungsrecht, 
Sozialrecht  

8 

2 Rechtliche Grundsätze für die Verwaltungstätigkeit 

− Das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und die daraus re-
sultierenden Grundsätze für die Verwaltungstätigkeit 
herleiten und erläutern  

− Die grundsätzlichen Voraussetzungen für rechtmäßi-
ges Verwaltungshandeln erläutern 

 

 

− Grundsatz der Gesetzmäßigkeit (Art. 20 Abs. 3 
GG): Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes; We-
sentlichkeitstheorie des BVerfG 

− Grundsatz der Verhältnismäßigkeit: Legitimer 
Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Ange-
messenheit staatlichen bzw. behördlichen Han-
delns 

− Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG) und Grundsatz 
der Selbstbindung der Verwaltung 

 

Staatsrecht, Recht 
der Gefahrenab-
wehr 
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3 Verwaltungshandeln 

− Die verschiedenen Arten des Verwaltungshandelns er-
läutern und voneinander abgrenzen 

 

 

 

− Die Voraussetzungen für das Vorliegen eines Verwal-
tungsaktes erläutern und in praktischen Fällen prüfen 

− Ausgewählte Problemfälle in Bezug auf die Verwal-
tungsaktsqualität prüfen 
 
 
 
 

− Die verschiedenen Formen der Bekanntgabe erläutern, 
zielorientiert einsetzen und in der Praxis auftretende 
Bekanntgabeprobleme sachgerecht prüfen 

 

 

 

 

− Erlass von Rechtsverordnungen, Satzungen, 
Dienstanweisungen und Richtlinien, Verwal-
tungsakten 

− Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge 

− Sonstiges hoheitliches Handeln (z.B. Aus-
kunftserteilungen, Erstatten von Gutachten) 

Der Verwaltungsakt 

− Begriff und gesetzliche Grundlage (§ 35 VwVfG 
NRW): Einzelverfügung (S.1) und Allgemeinver-
fügung (S.2) 

− Besonderheiten einzelner VA-Merkmale, z.B. 
Außenwirkung bei Sonderstatusverhältnissen 

Bekanntgabe von Verwaltungsakten 

− Bedeutung für das Wirksamwerden von Verwal-
tungsakten, § 43 VwVfG NRW 

− Einfache Bekanntgabe nach § 41 VwVfG NRW; 
4-Tagesfiktion 

− Öffentliche Bekanntgabe (§ 41 IV VwVfG NRW) 

− Arten der förmlichen Bekanntgabe nach dem 
VwZG bzw. LZG NRW (Zustellung): durch die 
Post; durch die Behörde; Möglichkeiten der Er-
satzzustellung 

 16 
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Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten 

− Die Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes auf 
Grundlage eines sachgerechten Prüfschemas prüfen  
 

− Die verschiedenen Zuständigkeiten gegeneinander ab-
grenzen und anhand von praktischen Fällen bewerten 

− Das allgemeine Verwaltungsverfahren erläutern in 
praktischen Fällen prüfen 

− Das besondere Verwaltungsverfahren im Überblick 
darstellen 

− Das Verwaltungsverfahren zum Ordnungswidrigkeiten-
verfahren abgrenzen 

− Die einzelnen Gestaltungsformen des Verwaltungsak-
tes gezielt einsetzen 

− Verwaltungsakte (insbesondere auch bei Ermessens-
entscheidungen) bürgernah begründen 
 
 
 

− Tatbestand und Rechtsfolge einer Norm einander zu-
ordnen und den behördlichen Handlungsspielraum er-
läutern 

− Die verschiedenen Arten von Ermessensfehlern unter-
scheiden und auch in schwierigen praktischen Fällen 
richtig zuordnen und erläutern 

− Verwaltungsentscheidungen inhaltlich hinreichend be-
stimmt formulieren und die praktische Notwendigkeit 
der Bestimmtheit verdeutlichen. 

 

 

 

Formelle Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten 

− Zuständigkeiten (sachliche, instanzielle, örtliche, 
funktionelle) 

− Allgemeines Verwaltungsverfahren, §§ 9 ff. 
VwVfG NRW, insb. Beginn (§ 22 VwVfG NRW); 
Untersuchungsmaxime (§ 24 ff. VwVfG NRW); 
Beteiligte (§§ 11, 12, 14 VwVfG NRW); Ablauf 
(§§ 20, 21, 29 VwVfG NRW); Anhörung Beteilig-
ter (§ 28 VwVfG NRW) 

− Besonderes Verwaltungsverfahren im Überblick 

− Gestaltungsformen nach § 37 VwVfG NRW 
(schriftlich; mündlich; in anderer Weise, z.B. 
durch Zeichen oder konkludentem Handeln) 

− Begründung (§ 39 VwVfG NRW) 
 

Materielle Rechtmäßigkeit von Verwaltungsakten 

− Bestimmte und unbestimmte Tatbestandsmerk-
male 

− Auslegung von unbestimmten Tatbestands-
merkmalen; teleologische Reduktion; Analogien 

− Rechtsfolge: Gebundene Entscheidungen, Er-
messensentscheidungen (Kann-, Darf- sowie 
Soll-Vorschriften);  

− Arten des Ermessens: Entschließungs- und 
Auswahlermessen (hinsichtlich des Adressaten 
und des Mittels) 

− Fehlerfreie Ermessensausübung, § 40 VwVfG 
NRW; Ermessensfehler: Nichtgebrauch, Fehlge-
brauch, Überschreitung des Ermessens 

− Inhaltliche Bestimmtheit nach § 37 I VwVfG 

 

 

Recht der Gefah-
renabwehr, 

Sozialrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recht der Gefah-
renabwehr 
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5 Fehlerfolgenlehre 

− Bedeutung der inneren und äußeren Wirksamkeit so-
wie der formellen und materiellen Bestandskraft erläu-
tern 

− Prüfung eines Verwaltungsaktes auf dessen Wirksam-
keit 
 

− Fehlerhafte Verwaltungsakte auf ihre unterschiedlichen 
Rechtsfolgen überprüfen und die sich daraus ergeben-
den Konsequenzen aufzeigen 

 

 

 

− Die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen des 
Verfahrens darlegen und wiederholende Verfügung 
und Zweitbescheid voneinander abgrenzen 
 

 
 

− Wirksamkeit und Bestandskraft von Verwal-
tungsakten, §§ 41, 43 VwVfG NRW 

 

− Folgen fehlerhafter Verwaltungsakte 

- Korrigierbarkeit offensichtlicher Unrich-

tigkeiten (§ 42 VwVfG NRW) 

- Nichtigkeit (§ 44 VwVfG NRW) 

- Anfechtbarkeit 

- Unbeachtlichkeit und Heilungsmöglich-

keiten von Fehlern (§§ 45 und 46 VwVfG 

NRW) 

− Wiederaufgreifen des Verfahrens, § 51 VwVfG 
NRW; wiederholende Verfügung und Zweitbe-
scheid 

 8 

6 

 

Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

− Nebenbestimmungen richtig zuordnen und gegenei-
nander abgrenzen sowie ihre Zulässigkeit und die 
praktische Bedeutung der Differenzierung erläutern 

 

 

 

 

 

− Befristung (§ 36 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG NRW), insb. 
Beginn, Dauer und Ende der Wirksamkeit 

− Bedingung (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 VwVfG NRW); auf-
schiebende und auflösende Bedingung 

− Widerrufsvorbehalt (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG 
NRW) 

− Auflage (§ 36 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG NRW) 

− Auflagenvorbehalt (§ 36 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG 
NRW) 

 

Recht der Gefah-
renabwehr 

6 
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Bescheidtechnik 

− Einen rechtmäßigen Bescheid mit Nebenentscheidun-
gen in bürgerfreundlicher Sprache entwerfen 

 

 

 

 

− Äußere Gestaltung und Aufbau eines Beschei-
des (keine Ordnungsverfügung) unter Beachtung 
der formellen und materiellen Rechtmäßigkeits-
erfordernisse 
 

 10 
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Aufhebung außerhalb eines Rechtsbehelfsverfahrens 

− Die Möglichkeiten der Aufhebung von Verwaltungsak-
ten durch die Behörde erläutern und die notwendigen 
Zusammenhänge herstellen sowie auch anhand 
schwieriger Fälle prüfen 

− Einen rechtmäßigen Aufhebungsbescheid entwerfen 

 

 

 

− Rücknahme und Widerruf von Verwaltungsakten 
(§§ 48 und 49 VwVfG NRW sowie spezialgesetz-
liche Regelungen, z.B. § 15 GastG) 

− Rückforderung nach § 49a VwVfG NRW 

 

Recht der Gefah-
renabwehr 

16 

9 

 

 

 

Rechtsschutz I 

− Beispiele formloser und förmlicher Rechtsbehelfe nen-
nen 

− Das Widerspruchsverfahren (Verwaltungsvorverfahren) 
im Überblick darstellen 

− Verpflichtungs- und Anfechtungswiderspruch abgren-
zen 

− Die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs prüfen  

 
 

− Formlose (unechte) und förmliche (echte) 
Rechtsbehelfe 

− Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) 
 

− Zulässigkeit und Begründetheit eines Wider-
spruchs 

Staatsrecht,  

Recht der Gefah-
renabwehr 

6 
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Rechtsschutz II 

− die Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte für öffent-
lich-rechtliche Streitigkeiten prüfen und den Aufbau der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit in Grundzügen darlegen 

 

− Die möglichen Klagearten vor dem Verwaltungsgericht 
nennen  
 

−  

 

 

 

 

− Die Erfolgsaussichten einer Anfechtungs- und / oder 
Verpflichtungsklage auf der Grundlage des entspre-
chenden Prüfungsschemas prüfen  

− Die Rechtsmittel im Verwaltungsgerichtsverfahren 
nennen 

 
 

− Aufbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit (Instan-
zenzug) und Eröffnung des Verwaltungsrechts-
wegs nach § 40 VwGO und § 126 BRRG 
 

− Klagearten 

Anfechtungsklage (§ 42 Abs. 1 VwGO) 

Verpflichtungsklage (§ 42 Abs. 2 VwGO) 

Allgemeine Leistungsklage 

Feststellungsklage (§ 43 VwGO) 

Normenkontrollverfahren (§ 47 VwGO) 

Verfahrensablauf (§§ 54 ff.VwGO) im Überblick 

− Zulässigkeit und Begründetheit einer Anfech-
tungs- und Verpflichtungsklage 

 

− Berufung (§§ 124 ff. VwGO) und Revision (§§ 
132 ff. VwGO) 

Staatsrecht,  

Recht der Gefah-
renabwehr 
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Vorläufiger Rechtsschutz 

− Die Erfolgsaussichten eine Antrags auf vorläufigen 
Rechtsschutz prüfen 
 

− unterschiedlichen Fälle der sofortigen Vollziehbarkeit 
eines Verwaltungsaktes nach § 80 Abs. 2 VwGO dar-
stellen und die Möglichkeiten des vorläufigen Rechts-
schutzes nach § 80 Abs. 4 und 5 VwGO erläutern 

 

− Die Unterschiede zwischen einer sofortigen Vollzie-
hung und einer einstweiligen Anordnung erläutern und 
auf praktische Fälle anwenden 

 

− Erstellung eines rechtmäßigen Bescheides mit der An-
ordnung der sofortigen Vollziehung 
 

 

− Sofortige Vollziehung (§ 80 Abs.2, 4 und 5 
VwGO) 

 

 

 

− Einstweilige Anordnung (§ 123 VwGO)  

Staatsrecht,  

Recht der Gefah-
renabwehr 
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 1) Hinweis zu den Kompetenzzielen 

Aus dem Fach „Methodik der Rechtsanwendung“ ist die Bearbeitung von Aufgabenstellungen in Form des Gutachtenstils bekannt. Alle 
Kompetenzziele können sich daher auch auf die Fallbearbeitung im Gutachtenstil beziehen. Auch die Bearbeitung in Form der Bescheid-
technik (Teilmodul 7) kann selbstverständlich auch mit Inhalten aus anderen Teilmodulen verbunden bzw. kombiniert werden.  

Beispiele:  Erstellung eines Gutachtens oder Bescheids zur Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes mit Nebenbestimmung oder zur 
Aufhebung eines Verwaltungsaktes; Inzidente Prüfung der Rechtmäßigkeit eines Verwaltungsaktes im Rahmen eines Rechtsbehelfs etc. 

2) Hinweis zu den Einzelstunden 

Die Verteilung der Lerninhalte auf eine bestimmte Anzahl von Einzelstunden soll lediglich der Orientierung und Schwerpunktsetzung im 
Unterricht dienen und beruht auf der bisherigen Unterrichtserfahrung in Querlehrgängen.  

  

   
Summe Präsenz-
stunden 

120 

 


